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§ 71 LTWO Gemeinsame
Bestimmungen fur den amtlichen

Stimmzettel

LTWO - Landtags-Wahlordnung 2004

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 03.09.2025

(1) Zur Stimmabgabe darf nur der vom Wahlleiter gleichzeitig mit dem Wahlkuvert dem Wahler Ubergebene amtliche
Stimmzettel verwendet werden.

(2) Wer unbefugt amtliche Stimmzettel oder wer den amtlichen Stimmzetteln gleiche oder ahnliche Stimmzettel in
Auftrag gibt, herstellt, vertreibt oder verteilt, begeht eine Verwaltungsibertretung und ist, wenn darin keine strenger
zu bestrafende Handlung gelegen ist, von der Bezirksverwaltungsbehorde mit einer Geldstrafe bis zu 218 Euro, im Falle
der Uneinbringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu zwei Wochen zu bestrafen. Unbefugt hergestellte amtliche
Stimmzettel oder Stimmzettel, die dem amtlichen Stimmzettel gleichen oder ahnlich sind, sind fur verfallen zu erklaren
ohne Rucksicht darauf, wem sie gehoéren.

(3) Der Strafe nach Abs. 2 unterliegt auch, wer unbefugt amtliche Stimmzettel, die zur Ausgabe fir die Wahl bestimmt
sind, auf irgendeine Weise kennzeichnet.

In Kraft seit 01.09.2004 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 71 LTWO Gemeinsame Bestimmungen für den amtlichen Stimmzettel
	LTWO - Landtags-Wahlordnung 2004


